
Die Rentenschutzklausel wird ausgeweitet. Da-
mit wird sicher gestellt, dass es auch bei einer 
negativen Lohnentwicklung nicht zu einer Ver-
ringerung der geltenden aktuellen Rentenwerte 
kommen kann. Das bedeutet aber nicht, dass 
hiermit die Rentnerinnen und Rentner in Zeiten 
der Krise geschont würden, während die junge 
Generation einseitig belastet würde.

Am 19. Juni hat der Bundestag das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Sozialgesetzbuches IV und anderer 
Gesetze beschlossen. Ursprünglich sollten damit 
nur die Generalunternehmerhaftung in der Bauwirt-
schaft vereinheitlicht und vereinfacht sowie einzelne 
Detailregelungen in verschiedenen Sozial- und ar-
beitmarktpolitischen Gesetzen geändert werden. Im 
Rahmen der parlamentarischen Beratung wurden 
wichtige weitere Maßnahmen wie die Rentenschutz-
klausel, die Änderung des Ausbildungsbonus (siehe 
Seite 9) und die bessere Absicherung von kurz befris-
tet Beschäftigten (siehe Seite 6) aufgenommen.

Ausweitung der Rentenschutzklausel
Mit einem Änderungsantrag setzten die Koaliti-
onsfraktionen die politische Garantie des Bun-
dessozialministers Olaf Scholz um, die gesetzliche 
Rente bei negativer Lohnentwicklung nicht zu 
kürzen. Denn bislang war dieser Fall in der Renten-
schutzklausel nicht ausgeschlossen. Hintergrund 
für diese Maßnahme waren Meldungen, wonach 
auch aufgrund der Ausweitung der Kurzarbeit die 
Zahl der Beschäftigten in diesem Jahr zwar eini-
germaßen stabil gehalten werden könnte, aber 
die durchschnittlichen Löhne und Gehälter absin-
ken könnten. Dadurch wäre im nächsten Jahr eine 
Rentenkürzung möglich gewesen. Dieser Fall ist 
seit Einführung der „dynamischen Rente“ – also 
der Orientierung der Renten an den Löhnen und 
Gehältern – im Jahr 1957 noch nie eingetreten. 
Und auch aktuell besteht aufgrund der Annah-
men der Bundesregierung keine Notwendigkeit, 
von einer negativen Lohnentwicklung auszuge-
hen. Um allerdings die Verunsicherung zu been-
den, soll durch eine gesetzliche Änderung diese 
Möglichkeit einer Rentenkürzung bei sinkenden 
Löhnen grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Kein Rentenschutz zu Lasten der jungen Generation
Grundfalsch ist die zum Teil erhobene Behauptung, 
hiermit würden die Rentnerinnen und Rentner in 
Zeiten der Krise geschont, während die junge Gene-

ration einseitig belastet würde: Sollte es doch ein-
mal zu einer negativen Lohnentwicklung kommen, 
so würde zwar eine Absenkung des aktuellen Ren-
tenwerts ausgeschlossen sein, doch fiele die sich 
errechnende Kürzung der Rente nicht weg. Sondern 
sie würde bei den nächsten Rentenanpassungen 
verrechnet werden. Dadurch ist diese Maßnahme 
im Zeitablauf für die Rentenversicherung finanz-
neutral. Zudem ist ein Verzicht auf die Absenkung 
des aktuellen Rentenwerts auch unter konjunktu-
rellen Gesichtspunkten sinnvoll. Eine Rentenkür-
zung hätte eine Schwächung der Binnennachfrage 
bedeutet. Denn aufgrund der engen Lohnbezogen-
heit, durch Orientierung an der Veränderung der 
Löhne und Gehälter im Vorjahr zum Vorvorjahr, 
wäre eine Kürzung der Renten zu diesem Zeitpunkt 
prozyklisch und damit krisenverschärfend. Der 
Verzicht auf eine Absenkung es aktuellen Renten-
werts wirkt also als automatischer Stabilisator, und 
kommt über die Stützung der Binnennachfrage 
auch der Erwerbsgeneration zu Gute. 

Der Grund für die falsche Behauptung der zusätz-
lichen Belastung der jüngeren Generation liegt 
auf der Hand: Hierbei handelt es sich in der Re-
gel um Propagandisten der privaten Finanzwirt-
schaft, die angesichts dramatisch verschlechterter 
Rendite-Erwartungen ihrer Produkte nach jedem 
Strohhalm greifen, um die von ihnen politisch ab-
gelehnte Sozialversicherung zu diskreditieren. Für 
die SPD-Bundestagsfraktion bleibt es aber dabei: 
Nur die umlagefinanzierte Rentenversicherung ist 
in der Lage, einen fairen Ausgleich zwischen den 
Generationen zu erreichen und die Rentnerinnen 
und Rentner am Einkommensfortschritt der Ge-
sellschaft teilhaben zu lassen.
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